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Außerplanmäßige Ausgabe Gemeindetechnik 
Bürgermeisterin 
Frau Gisela Buller 

 

Beratungsfolge 10.03.2011 Gemeindevertretung Warsow 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Aufgrund der vielfältigen und zum Teil schwierigen Tätigkeiten des Gemeindearbeiters ist es 
notwendig einen Hochentäster für die Gemeinde zu erwerben. 
Die Eilbedürftigkeit ist auf die Möglichkeit der Baumpflege im März und die Notwendigkeit der 
Gefahrenabwehr zurück zu führen. 
Für den Beschluss wurde vorerst ein Angebot seitens des Amtes eingeholt für ein Qualitativ gutes 
Produkt von der Firma Stihl mit der Bezeichnung HT 101 eingeholt. Das Angebot von einer Firma 
beläuft sich mit Tragegurt und Berücksichtigung Skonto auf  ca. 756,86 EUR. 
Da im Vermögenshaushalt kein Ansatz vorhanden ist, so handelt es sich um eine außerplanmäßige 
Ausgabe, deren Voraussetzung als gegeben angenommen wird. 
Die Deckung für die Ausgabe in der Haushaltsstelle 3.63000.93500 erfolgt vorläufig aus Mitteln der 
allgemeinen Rücklage. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die außerplanmäßige Ausgabe von 756,86 EUR 
gemäß der Sach- und Rechtslage und beauftragt den Fachdienst I des Amtes 
Stralendorf, zwei weitere Vergleichsangebote für den HT 101 einzuholen und den 
Auftrag unverzüglich auszulösen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Außerplanmäßige Ausgaben von 756,86 EUR 
 
Bemerkungen 
Die aus verwaltungstechnischen Gründen nicht beigefügten den Beschluss begründenden Unterlagen 
sind, nach vorheriger Anmeldung, während der Dienstzeit der Amtsverwaltung bei dem zuständigen 
Sachbearbeiter einzusehen. 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 
Davon stimmberechtigt: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenenthaltungen: 
Ungültige Stimmen:       (Bürgermeister) 


